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Lex 27 – Ungenügendes Gebot

A. Ungenügendes Gebot angenommen.

1. Jedes ungenügende Gebot kann vom linken Gegner des schuldigen Spielers nach seinem Gutdünken angenommen (als gültig behandelt) werden. Es gilt als angenommen, wenn dieser Spieler lizitiert.
2. Wird ein ungenügendes Gebot ausser der Reihenfolge abgegeben, kommt Lex 31 zur Anwendung. 
B. Ungenügendes Gebot abgelehnt.

Wird ein in der Reihenfolge abgegebenes, ungenügendes Gebot abgelehnt (siehe A), muss es durch ein erlaubtes Gebot ersetzt werden (siehe jedoch 3 unten). 
Dann:
1. (a) wird das ungenügende Gebot durch das niedrigste verfügbare Gebot in derselben Denomination ersetzt und ist der Turnierleiter der Überzeugung, dass sowohl das ungenügende Gebot wie auch dessen Ersatz zweifelsfrei natürlich sind, wird die Lizitation normal fortgesetzt. Lex 16 kommt nicht zur Anwendung, aber siehe D unten. 


(b) wird, abgesehen vom Fall (a), das ungenügende Gebot durch eines ersetzt, das der Turnierleiter als gleichbedeutend oder als eines mit einer genaueren Bedeutung* betrachtet (diese Bedeutung muss vollumfänglich in der möglichen Bedeutung der ungenügenden Ansage enthalten sein), geht die Reizung normal weiter, allerdings siehe D unten.

2. wird, abgesehen vom Fall B1 oben, das ungenügende Gebot durch ein anderes, genügendes Gebot oder Pass ersetzt, muss der Partner des schuldigen Spielers bis Lizitationsende passen. Die Ausspielstrafen von Lex 26 können zur Anwendung kommen, und siehe Lex 23. 

3. Ausgenommen Fall B1, wenn der schuldige Spieler es versucht, sein ungenügendes Gebot durch Kontra oder Rekontra zu ersetzen, wird diese versuchte Ansage aufgehoben. Der schuldige Spieler muss sein ungenügendes Gebot durch ein zulässiges Gebot ersetzen und sein Partner muss bis Lizitationsende passen. Die Ausspielstrafen von Lex 26 können zur Anwendung kommen, und siehe Lex 23. 
4. versucht der schuldige Spieler sein ungenügendes Gebot durch ein anderes ungenügendes Gebot zu ersetzen, entscheidet der Turnierleiter gleich wie unter 3, ausser der linke Gegner des schuldigen Spielers akzeptiert - wie es A zulässt - das neue, ungenügende Gebot.
C. Verfrühter Ersatz
Ersetzt der schuldige Spieler das ungenügende Gebot bevor der Turnierleiter diesbezüglich eine Entscheidung getroffen hat, ist diese Ersatzansage gültig, ausser das ungenügende Gebot wird gemäss Punkt A angenommen. Der Turnierleiter wendet das Reglement bezüglich Ersatz einer Ansage an.

D. Die unschuldige Partei ist geschädigt
Entscheidet der Turnierleiter - infolge der Anwendung von Punkt B1 - am Ende des Spiels, dass ohne die vom Verstoss stammenden Hinweise womöglich ein anderes Ergebnis hätte erzielt werden können, und die unschuldige Partei dadurch geschädigt ist (siehe Lex 12B1), weist er ein rektifiziertes Resultat zu. Dabei versucht er, so nahe wie möglich das wahr​scheinliche Ergebnis zu rekonstruieren, das ohne das ungenügende Gebot erzielt worden wäre. 

[Fussnote: *die Bedeutung eines Gebots (die durch sie erhaltene Information) ist die Kenntnis von dem, was sie beschreibt und was sie ausschliesst.]
